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Ergänzender Abwägungs- und Beitrittsbeschluss der Gemeinde Glasin
zur 4. Änderung des Flächennutzungsplanes                    

Sachverhalt:

Die 4. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Glasin wird im Zusammenhang mit der 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 7 mit der Gebietsbezeichnung „Sozialtherapeutisches 
Betreuungszentrum in Poischendorf“ erforderlich. 
Die Gemeindevertretung hat den Abwägungs- und Feststellungsbeschluss zur 4. Änderung am 
21.05.2024 gefasst.

Die Genehmigung der 4. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Glasin wurde mit 
Schreiben des Landkreises Nordwestmecklenburg vom 13.08.2024 mit einer Maßgabe erteilt.

Die Maßgabe bezieht sich auf die Behandlung der vorgebrachten Stellungnahme der Gemeinde 
Passee, die Abwägung ist in einigen Punkten zu wiederholen bzw. zu ergänzen (siehe Anlage). 
Daher ist ein ergänzender Abwägungs- und Beitrittsbeschluss erforderlich.

Nach Bestätigung der Maßgabenerfüllung, kann die Genehmigung der 4. Änderung des 
Flächennutzungsplanes ortsüblich bekannt gemacht werden.

Beschluss: 
1. Die Genehmigung der 4. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Glasin wurde mit 

Schreiben des Landkreises Nordwestmecklenburg vom 13.08.2024 mit einer Maßgabe erteilt. 
Zur Maßgabenerfüllung beschließt die Gemeinde Glasin die Behandlung der vorgebrachten 
Stellungnahme der Gemeinde Passee mit folgendem Ergebnis: siehe Anlage.  
Die Anlage ist Bestandteil des Beschlusses.

2. Die Bürgermeisterin wird beauftragt, dem Landkreis Nordwestmecklenburg die Erfüllung der 
Maßgabe zur Bestätigung vorzulegen.

3. Die Bürgermeisterin wird beauftragt, der Nachbargemeinde Passee das Abwägungsergebnis 
mitzuteilen.

4. Die Bürgermeisterin wird beauftragt, nach Bestätigung der Maßgabenerfüllung durch den 
Landkreis Nordwestmecklenburg die Erteilung der Genehmigung gemäß § 6 Abs. 5 BauGB 
ortsüblich bekannt zu machen. 
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Anlage: 
- Genehmigung des Landkreises Nordwestmecklenburg
- Abwägung der Stellungnahme der Gemeinde Passee, Bearbeitungsstand 05.11.2024

Ute Marx
Bürgermeisterin
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Landkreis Nordwestmecklenburg 
Der Landrat 
Fachdienst Bauordnung und Planung 

4. Änderung Flächennutzungsplan der Gemeinde Glasin 

Der von der Gemeindevertretung der Gemeinde Glasin am 21.05.2024 
beschlossenen 4. Änderung des Flächennutzungsplanes wird gern. § 6 Abs.1 BauGB 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017(BGBI. I S. 3634) 
zuletzt geändert durch Art. 3 G für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der 
Wärmenetze vorn 20.12.2023, BGBI. 2023 I Nr. 394, 

die Genehmigung mit nachfolgender Maßgabe erteilt. 

Maßgabe: 

Die Abwägung zu den vorgebrachten Bedenken der Gemeinde Passee ist fehlerhaft 
und in folgenden Punkten zu wiederholen bzw. zu ergänzen: 

Nr. 2 die Belange sind zu bewerten - die Kenntnisnahme genügt den Anforderungen 
an die Abwägung nicht, 

Nr. 3-5 die Belange sind gern. § 1 Abs.6 BauGB zu berücksichtigen und damit auch 
der Abwägung zugänglich. 

Ein ergänzender Abwägungs- und Beitrittsbeschluss ist zu fassen. Die Maßgabe ist 
zur Bestätigung einzureichen. 

Seite 1/2 

Landkreis Nordwestmecklenburg 

  

Sparkasse Mecklenburg-Nordwest Telefon 03841 3040 0 Bank 

Kreissitz Wismar Fax 03841 3040 6599 IBAN DE61 1405 1000 1000 0345 49 

Rostocker Straße 76 E-Mail info@nordwestmecklenburg.de BIC NOLADE21WIS 

23970 Wismar Web www.nordwestmecklenburg.de CID DE46NWM00000033673 

StNr.: 079/133/82794 

   



Begründung: 

Gern. § 2 Abs.3 BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne die Belange, die für die 
Abwägung von Bedeutung sind (Abwägunsmaterial), zu ermitteln und zu bewerten. 
Das Gebot sachgerechter Abwägung begründet nicht nur eine objektiv-rechtliche 
Verpflichtung, sondern auch einen subjektiv-rechtlichen Anspruch der Planbetroffenen. Das 
ergibt sich zwanglos aus § 1 VII BauGB. Die Vorschrift schützt als Teil des 
Abwägungsgebots ausdrücklich nicht nur öffentliche, sondern auch private Belange, soweit 
sie abwägungserheblich sind. 
Der Begriff des „Bewertens" geht noch etwas weiter und ist noch offener. Nach seinem 
natürlichen Wortsinn beschreibt „Bewerten" ein allgemeines Einschätzen nach Wert und 
Bedeutung. In dem konkreten normativen Kontext dürfte der neue Begriff das subjektive 
Gewichten des Materials bezeichnen. Seine Aufgabe besteht darin, die relevanten Aspekte 
zu analysieren und je nach ihrer Bedeutung in ein Rangverhältnis einzuordnen. Er bringt 
damit zum Ausdruck, dass das abwägungserhebliche Material nicht nur aufbereitet 
(ermittelt), sondern auch ausgewertet werden muss. Diese Auslegung im Sinne einer 
verfahrensrechtlichen „Einordnungsfunktion" von § 2 III BauGB entspricht auch dem 
Verständnis von „Bewerten", wie es der unionsrechtlichen RL zu Grunde liegt. 
(JuS 2012, 126, beck-online) 

Vorliegend handelt es sich um ein Parallelverfahren, wobei die F-Planänderung sich 
ausschließlich auf den Bebauungsplan Nr. 7 bezieht. Damit sind auf Ebene des 
Flächennutzungsplanes ggf. auch Belange des Bebauungsplanes zu behandeln, 
sofern sie hier vorgetragen werden. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich 
oder zur Niederschrift bei dem Landrat des Landkreises Nordwestmecklenburg, 
Rostocker Str. 76, 23970 Wismar oder Börzower Weg 3, in 23936 Grevesmühlen 
Widerspruch erhoben werden. 

Im Auftrag 

Heike Gielow 
SB Bauleitplanung 
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Stellungnahme zum Vorentwurf 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Einwände und Hinweise der Gemeinde Passee werden im Folgenden 
behandelt. 
 
Zu 1. Die Hinweise werden wie folgend behandelt:  
Aus der geografischen Lage ergibt sich die Tatsache, dass das Plangebiet 
räumlich direkt an die Gemeinde Passee angrenzt, jedoch zur Gemeinde 
Glasin gehört. Unabhängig von der Zugehörigkeit zu einer Gemeinde sind 
mögliche Beeinträchtigungen durch Baumaßnahmen oder den Betrieb des 
Betreuungszentrums auf das zulässige bzw. sozialadäquate Maß zu be-
schränken. Wie in der Einwohnerversammlung vom 23.02.2023 dargestellt 
wurde, ist der Betreiber an einer guten Nachbarschaft interessiert und offen 
für Hinweise und Bedenken. 
 
Zu 2. Die Anmerkung wird zur Kenntnis genommen.  
Für einen qualifizierten Bebauungsplan ist es erforderlich, dass dieser die 
örtlichen Verkehrsflächen enthält. Ein Teil der Landesstraße L10 ist im Be-
bauungsplan nachrichtlich dargestellt, damit wird aufgezeigt, dass die ver-
kehrliche Erschließung gesichert ist. 
Im Rahmen der Flächennutzungsplanänderung ist es nicht erforderlich, 
Verkehrsflächen in den Geltungsbereich aufzunehmen. 
 
Zu 3., 4. und 5. Die Hinweise werden im Folgenden behandelt: 
Die Zahl der Bettenzuweisungen ergibt sich aus der Bedarfsplanung des 
Landkreises Nordwestmecklenburg. Im Antrag des Betreibers aus dem 
Jahr 2021 wurde noch von einer Kapazität von 50 Betten ausgegangen. 
Nach aktuellem Stand sollen künftig insgesamt 30 Betreuungsplätze ange-
boten werden, was auch in Sitzungen durch den Betreiber kommuniziert 
wurde.    
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In der Einwohnerversammlung mit dem Betreiber konnten sich Interes-
sierte über die Einrichtung informieren. Für die zu betreuenden Klienten 
stellt dieser Standort (mit der eingeschränkten Infrastruktur) genau das er-
forderliche Umfeld dar (ohne hier auf die Ansprüche der Klienten näher 
einzugehen). Daher hat sich dieser Standort etabliert und soll erneuert und 
erweitert werden. Alternative Standorte wurden durch den Betreiber und 
die Gemeinde Glasin geprüft, sind jedoch nicht vorhanden. 
 
Folgendes ist zu beachten: 
Die Gemeinde Glasin stellt einen Angebots-Bebauungsplan und keinen 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplan auf.  
 
Aus bauleitplanerischer Sicht sind keine Beeinträchtigungen für die 
Nachbarschaft ableitbar, denn Anlagen für soziale und gesundheitliche 
Zwecke, zu denen das Sozialtherapeutische Betreuungszentrum ebenso 
wie Kitas, Alten- und Pflegeheimen gehört, sind laut Gesetzgeber aus-
drücklich u.a. in Allgemeinen Wohngebieten (§ 4 BauNVO), Dorfgebieten 
(§ 5 BauNVO) und Mischgebieten (§ 6 BauNVO) allgemein zulässig. Dar-
aus ist eine grundsätzliche Verträglichkeit der Einrichtung mit einer benach-
barten Wohnnutzung ableitbar. Die Beschreibung von Krankheitsbildern 
und deren Auswirkungen ist nicht Aufgabe der Bauleitplanung. 
Zu prüfen sind mögliche Beeinträchtigungen durch betriebsbedingte Lärm-
immissionen. Die Flächen im Osten des Plangebietes sollen zur Anlage 
erforderlicher KfZ-Stellplätze dienen. Die verkehrliche Erschließung erfolgt 
wie bisher über die bestehende Ein- und Ausfahrt. Mit der Umsetzung der 
Planungsziele ist von einer geringfügigen Erhöhung des Mitarbeiter- und 
Zulieferverkehrs auszugehen. Es ist damit jedoch keine Beeinträchtigung 
in der Nachbarschaft zu erwarten. 
 
Die Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung begrenzen die Bebau-
ung, ermöglichen jedoch, da ein Angebots-Bebauungsplan, einen Spiel-
raum zur Gestaltung der künftigen Gebäude.  
 
Bis zum Satzungsbeschluss über den Bebauungsplan wird aufgrund der 
fortgeschrittenen Hochbauplanung geprüft, inwieweit die maximal zuläs-
sige Gebäudehöhe reduziert werden kann.  
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Durch die Festsetzung der Grundflächenzahl von 0,3 unter Berücksichti-
gung der zulässigen Überschreitung bis 0,45, bleiben weite Teile des Sons-
tigen Sondergebietes unversiegelt und können mit den Grünflächen „Erho-
lungsgrün“ als Freifläche und Aufenthaltsbereiche gestaltet werden.  
 
Mit dem Entwurf des parallelen Bebauungsplanes werden Festsetzungen 
getroffen, mit denen auch nachbarschaftliche Bedenken, u.a. in Bezug auf 
Lärm durch die Nutzung der Frei- und Aufenthaltsflächen, Berücksichti-
gung finden. So ist ein 5 m breiter Grünstreifen, der von Bebauung freizu-
halten ist, am östlichen Rand des Geltungsbereiches vorgesehen. Die 
überbaubare Fläche für die künftige Bebauung mit Hauptnutzungen rückt 
innerhalb des Geltungsbereiches im Vergleich zum Bestand nach Westen. 
Ziel des Betreibers ist es, die Freiflächen im direkten Umfeld der Hauptge-
bäude attraktiv zu gestalten. So entsteht zwischen dem benachbarten 
Grundstück und den Hauptnutzungen innerhalb des Plangebietes eine grö-
ßere Abstandsfläche. 
Klargestellt wird an dieser Stelle, dass Bauleitplanungen keine Regelung 
zu individuellen Verhaltensweisen treffen. Die Untersuchung von Wechsel-
wirkungen zwischen den Klienten des Sozialtherapeutischen Zentrums und 
den Anwohnern ist nicht Aufgabe der Bauleitplanung. Wie bereits oben dar-
gestellt, liegt auch das Interesse des Betreibers an einer guten Nachbar-
schaft. 
 
Zu 6. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Auswirkungen wer-
den nicht erkannt, da die Einrichtung bereits im Bestand vorhanden ist. 
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